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Bild 5. Wiederaufforstung der Auffanggruben
(Modellaufnahme)

Auffangen des Sprengguts

Das abgesprengte Material soll weder
bis zum Talgrund abrutschen noch auf
dem Abhang sich unkontrolliert aus-
breiten konnen. Daher sind entspre-
chende Vorkehrungen zu treffen. Um
das Schottergut aufzufangen, sind zwei
Auffanggruben zu erstellen. Die eine
kommt rund 40 m tber der Talsohle,
die andere unterhalb des Wasserfalls
des Dundelbaches im Bachbett zu lie-

gen. Die Sturzbahnen sowie das Gebiet
der Auffanggruben werden vorgdingig
abgeholzt. Das Aushubmaterial aus den
Auffanggruben wird zum Teil fir
Schutzddmme zwischen den Auffang-
gruben verwendet. Hingegen ist der
grossere Teil in eine Deponie abzu-
transportieren.

Nach den Wiederinstandstellungsarbei-
ten wird das gesamte Gebiet wieder auf-
geforstet (Bild 5).

Sicherheitsmassnahmen wihrend der
Sprengung

Wihrend der Grosssprengungen wer-
den unterhalb der Sprengstelle zwei
Sicherheitszonen ausgeschieden. In der
Zone 1 darf sich zum Zeitpunkt der
Sprengung niemand aufhalten. Alle Be-
wohner sind zu evakuieren. In der an-
grenzenden Zone 2 sind die Bewohner
gehalten, in den Hédusern zu bleiben;
der Aufenthalt im Freien ist untersagt.
Die dazu notwendige Organisation
wird in Zusammenarbeit mit den loka-
len  Zivilschutzorganisationen, der
Feuerwehr, der Polizei und der Sani-
titsvereine aufgestellt. Wie in einem
dhnlichen Fall sind zu diesem Zweck
kombinierte Zivilschutziibungen vorge-
sehen.

Kosten

Es wird mit einem Gesamtkostenauf-
wand von rund 2 Millionen Franken
gerechnet. Die Bauherrschaft, die Flur-

Internationale Baurechtskonferenz 1982 an der
Universitit Freiburg/Schweiz

Von Hermann Korbion, Diisseldorf

Teilnehmer und Organisation

Soweit ersichtlich erstmalig, fand vom 24.
bis 28. Mai eine zum Informationsaustausch
bestimmte Tagung tiber weltweit interessie-
rende bauvertragsrechtliche Fragen statt.
Veranstaltet wurde diese Tagung an der Uni-
versitdt Freiburg/Schweiz (Fribourg) durch
das dort ansidssige Seminar fiir Schweizeri-
sches Baurecht, dessen Leitung Herr Prof.
Dr. Peter Gauch innehat. Die Tagung stand
unter der gemeinsamen Leitung von Herrn
Prof. Dr. Gauch (Fribourg) und Herrn Prof.
Justin Sweet von der Universitat von Cali-
fornien/USA, Berkeley. Unmittelbare Teil-
nehmer der Tagung waren die Herren Abra-
hamson, Esq., London; Burke, Esq., Sydney;
Prof. van Dunne, Rotterdam: Prof. Dr.
Gauch, Fribourg; Keating, Q.C., London;
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Mc. Leod, Esq., San Francisco; Prader, Dipl.-
Ing., Zumikon/Schweiz; Dr. Rubino-Sam-
martano, Mailand; Prof. Dr. Sandvik, Ber-
gen/Norwegen; Prof. Sweet, Berkeley; Wal-
lace, Q.C., London, und der Schreibende.
Ausserdem nahmen einige offizielle Beob-
achter an den Sitzungen teil. Die Verhand-
lungssprache war Englisch, wobei eine Si-
multaniibersetzung von der deutschen in die
englische Sprache wertvolle Hilfe leistete.

Die vier ersten Tage der Tagung dienten der
Diskussion vorher genau festgelegter, allge-
mein interessierender Fragenkreise. Dabei
waren fiir jeden der Themenbereiche, die an
den einzelnen Tagen fiir sich abgeschlossen
zur Diskussion standen, jeweils zwei Be-
richterstatter, und zwar je einer aus dem Be-
reich des sog. Continental Law und aus dem
Bereich des sog. Common Law, eingeteilt.

Bauherr

Flurgenossenschaft Balmgiitsch-Dundel-
strasse, Lungern-Obsee

Projekt und Bauleitung
Ingenieur-Unternehmung AG Bern, Bern

Yermessungen
Flotron AG, Meiringen

Geologische Beratung
Dr. von Moos AG, Ziirich

Literatur

[1] Schindler C.: «Felskopf Balmgiitsch, Geo-
logischer Bericht». Biiro Dr. von Moos AG,
Ziirich, 1979

genossenschaft ~ Balmgiitsch-Dundel-
strasse in Lungern-Obsee, setzt sich aus
den betroffenen Grundeigentiimern
zusammen und kann mit Subventionen
von seiten des Bundes und des Kantons
rechnen. Ein recht ansehnlicher Teil ist
jedoch durch eigene Mittel aufzubrin-
gen. Dabei kann der einzelne Anwoh-
ner hart getroffen werden, so dass die
Grundeigentiimer auf Spenden der Be-
volkerung hoffen.

Adresse des Verfassers: W. Miiller, Bauing. SIA, In-
genieur-Unternehmung AG Bern, Thunstrasse 2,
3000 Bern 6.

Ausserdem wurden zu dem jeweiligen Fra-
genkreis kritische Kommentare ausgearbei-
tet, und zwar fiir das Continental Law von
Herrn Dr. Rubino-Sammartano und fir das
Common Law von Herrn Abrahamson.
Samtliche Themen wurden in den der Ta-
gung vorausgegangenen Monaten von den
Berichterstattern und Kommentatoren
schriftlich vorbereitet, so dass die Teilneh-
mer hinreichend Gelegenheit hatten, sich
auf die Tagung vorzubereiten, diese also
schwergewichtig - wie vorgesehen - der Dis-
kussion unter den Teilnehmern dienen
konnte.

Themen und Ergebnisse

Preise

Der erste Tag war der Erérterung der Gestal-
tung der Preise beim Bauvertrag und deren
moglicher nachtréglicher Anderung wih-
rend der Abwicklung des Vertrages be-
stimmt (Berichterstatter Wallace und Kor-
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bion). Es ergab sich, dass zwar unterschiedli-
che Preisgestaltungen innerhalb der und
zwischen den einzelnen Rechtsgebieten be-
stehen, dass aber iiberall Einheitspreis- und
Pauschalvertrdge bekannt sind und wesent-
lich Anwendung finden. Ausserdem zeigte
sich, dass es fiir die Zuléssigkeit und den
Umfang von spéteren Preisinderungen zu-
ndchst entscheidend auf die den jeweiligen
Vertrdagen innewohnenden Vertragsregelun-
gen ankommt. Das gilt vor allem fiir die sog.
Mustervertrige, wie sie in den verschiede-
nen Liandern bestehen, fiir Deutschland z.B.
im Rahmen des § 2 VOB/B. Ansonsten
herrscht grundsatzlich eine Bindung an den
vereinbarten Preis. Gedanken, wie sie unter
dem Gesichtspunkt der Anderung oder des
Wegfalls der Geschiaftsgrundlage entwickelt
und z.T. kodifiziert worden sind (z.B. Art.
373 Abs. 2 des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts), haben sich in fast allen Landern
durchgesetzt, wobei die jeweils aufgestellten
Richtlinien durchaus mit denjenigen in an-
deren Rechtsordnungen vergleichbar sind.

Mingelhaftung

Am zweiten Tag wurden Gesichtspunkte der

Mdngelhaftung des Auftragnehmers erortert
(Berichterstatter Sweet und van Dunne), wo-
bei Fragen zur Priifungs- und Hinweispflicht
des Auftragnehmers bei fehlerhafter oder
unvollstdndiger Planung des Auftraggebers
im Vordergrund standen. Speziell fiir den Be-
reich des anglo-amerikanischen Rechts er-
gab sich - wie teilweise auch sonst - die
Schwierigkeit, einen Uberblick iiber die ver-
schiedenartigsten, teilweise recht unter-
schiedlichen Vertragsgestaltungen zu gewin-
nen. Fir den Rahmen des Continental Law
war es leichter, bestimmte einheitliche oder
jedenfalls in die gleiche Richtung zielende
Regelungen festzustellen. Insofern zeigte
sich, dass die Bestimmung des § 4 Nr. 3
VOB/B bzw. § 13 Nr. 3 VOB/B, die von der
deutschen hochstrichterlichen Rechtspre-
chung als Ausfluss des Grundsatzes von
Treu und Glauben (§ 242 BGB) auf Bauver-
trdge auch ausserhalb der VOB/B {iibertra-
gen worden ist, weitgehend auch in anderen
Léndern des Continental Law anerkannt ist
und auch dort - mit dieser oder jener Varia-
tion - praktiziert wird. Ahnliche Gedanken
und Praktiken finden sich aber auch im an-
glo-amerikanischen Rechtsgebiet. Auch hier
wird eingeordnet in Planungsfehler, Mate-
rialmdngel, Ausfiihrungsfehler, Verursa-
chungsfragen und Risikoverschiebungen,
wobei sich weitgehend Ankldnge an die nach
dem Continental Law ausgerichteten
Grundsitze der Priiffungs- und Hinweis-
pflicht des ausfithrenden Unternehmers er-
geben. Vor allem wird auch hier in der Frage
der Grundlagen und des Umfanges der Haf-
tung einerseits dahin unterschieden, ob der
Auftraggeber durch einen Architekten oder
Ingenieur fachkundig beraten ist oder nicht
und andererseits dahin, ob auf seiten des
Auftragnehmers ein fiir spezielle Bauaus-

fihrungen besonders ausgewiesener Unter-
nehmer steht.

Bauverzogerung

Der dritte Tag war zur Behandlung von Fra-
gen zur Bauverzogerung bestimmt (Berichter-
statter Sandvik und Burke). Hier ging es um
die Grundsdtze der Bauzeitvereinbarung, des
Unternehmerverzuges und dazu insbesondere
die Verletzung von Mitwirkungspflichten des
Auftraggebers. Fiir den Bereich des Conti-
nental Law ergab sich besonders hier eine
weitgehende Ubereinstimmung in der Be-
handlung der anstehenden Fragen durch die
Gesetze, die wesentlichen Mustervertrige
und vor allem auch - von einigen Ausnah-
men abgesehen - die jeweils einschligige
Rechtsprechung. Insofern lédsst sich kurz zu-
sammenfassen, dass die wesentlichen Re-
geln, wie sie in den §§ 5 und 6 VOB/B spe-
ziell fiir den Bauvertrag ihren Niederschlag
gefunden haben, ferner die auf der gesetzli-
chen Bestimmung des § 642 BGB beruhen-
den Grundregeln einzelner Mitwirkungs-
pflichten des Auftraggebers weitgehend An-
erkennung gefunden haben. Nicht viel an-
ders gilt dies auch im Bereich des Common
Law, so dass sich gerade hier feststellen ldsst,
dass die Beurteilung von tatbestandlich
gleich oder zumindest ahnlich liegenden
Fillen vielfach auch gleich oder dhnlich er-
folgt.

Subunternehmervertrag

Am vierten Tag wurden Fragen aus dem
Kreis der Subunternehmervertrige diskutiert
(Berichterstatter Gauch und Keating). Auch
hier ergab sich, dass in samtlichen der hier
zur Erérterung stehenden Rechtsgebiete
gleiche oder zumindest dhnliche Probleme
bestehen, die der rechtlichen Beurteilung be-
diirfen. Dabei ging es zunédchst um die Fra-
ge, ob und inwieweit Subunternehmerein-
satz gestattet ist oder gar verlangt werden
kann. Insofern zeigte sich eine besonders im
deutschen Recht nicht oder jedenfalls nicht
so sehr bekannte Problematik, namlich hin-
sichtlich des vom Auftraggeber benannten
bzw. verlangten Subunternehmers, der dem
Kreis des Common Law entstammt, aber
auch in Lindern des Continental Law nicht
selten beschiftigt werden soll. Des weiteren
waren die rechtlichen Verhéltnisse zwischen
General- bzw. Hauptunternehmer und Sub-
unternehmer zu erdrtern, dabei z.B. im Hin-
blick auf die Vertragsklausel dahin, dass der
Subunternehmer nur insoweit Vergiitung
vom Generalunternehmer bekommt, als er
selbst vom Auftraggeber Bezahlung erhalt.
Hier zeigte sich fiir die beiden grossen
Rechtsgebiete weitgehend Ubereinstim-
mung in der rechtlichen Beurteilung; glei-
ches gilt auch zu der weiteren Frage, ob der
Generalunternehmer die Abnahme der Sub-
unternehmerleistung bis zur Abnahme sei-
ner (Gesamt)-Leistung durch den Auftragge-
ber zuriickstellen darf. Das beriihrte zu-

gleich - auch sonst behandelte - Fragen des
Rechtsverhiltnisses des Subunternehmers
zum Auftraggeber.

Anregungen fiir die weitere
wissenschaftliche Arbeit

Der fiinfte und zugleich letzte Tag der Ta-
gung war als sog. open day ausgestaltet, also
als offentliche Veranstaltung fiir am privaten
Baurecht, dabei speziell den Tagungsthe-
men, Interessierte. In der ebenfalls ganztégi-
gen Sitzung wurden bei insgesamt mehr als
40 Teilnehmern die in den vorangegangenen
Tagen in dem bezeichneten kleinen Kreis
zur Diskussion gestellten Fragen, wiederum
abgestuft nach den einzelnen Themen, er-
neut erortert, wobei die Teilnehmer vorweg
tiber die jeweiligen, vorher herausgearbeite-
ten Standpunkte informiert wurden. Gerade
auch hier ergab sich unter Einbeziehung al-
ler Teilnehmer eine lebhafte Erdrterung, die
wiederum in einer ganzen Reihe von Punk-
ten wertvolle Anregungen, insbesondere aus
kritischer Beurteilung des an den vorange-
gangenen Tagen Herausgearbeiteten, brach-
ten.

Die Gesamttagung hat mit Sicherheit fur die
Beteiligten ganz wertvolle Anregungen ge-
bracht, die sie bei ihrer eigenen weiteren Ar-
beit, besonders auch in wissenschaftlicher
Hinsicht, verwerten konnen und miissen. Je-
der Beteiligte muss freimiitig bekennen, dass
diese arbeitsreichen und daher auch recht
anstrengenden Tage in Freiburg seinen eige-
nen Horizont erweitert und ihm zumindest
einen Einblick in die Beurteilung und Be-
wertung von Bauvertrdgen in anderen Ldn-
dern vermittelt haben, den so konzentriert
zu gewinnen ihm sonst kaum mdoglich gewe-
sen wire. Die Teilnehmer haben daher den
Veranstaltern, vorweg Herrn Prof. Dr.
Gauch, seinen unermidlichen, iiberaus
hilfsbereiten, stets zur Stelle befindlichen
Helfern aus dem Universitédtsbereich, allen
voran Herrn Jean-Claude Werz, am Schluss
der Tagung ihren tiefempfundenen Dank
iibermittelt. Sie werden die Tage in der
Schweiz mit Sicherheit in langer und iiber-
aus guter, mit Hochachtung geprégter Erin-
nerung haben. Dariiber hinaus ist zu ver-
merken, dass hier auch ein personliches Zu-
sammentreffen einer nicht gerade kleinen
Zahl von fachlich Interessierten stattgefun-
den hat, welches weit in die Zukunft fortwir-
ken wird. Gerade auch dafir ist die grossar-
tige Betreuung, welche die Teilnehmer er-
fahren haben, mit verantwortlich. Resiimee
also: Fachlich und in personlicher Hinsicht
ein erfreuliches, mit grosser Dankbarkeit
vermerktes Ereignis.

Adresse des Verfassers: Prof. H. Korbion, Vorsit-
zender Richter am Oberlandesgericht Diisseldorf,
Hermann-Hesse-Str. 18, D-4000 Diisseldorf.

739



	Internationale Baurechtskonferenz 1982 an der Universität Freiburg/Schweiz

